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Es ist zurzeit das teuerste Projekt, das die Gemeinde durch-
führt. Die Sanierung des Reservoirs Änzlingerweid löst In-
vestitionen in der Höhe von rund 800'000 Franken aus. 
Hauptteil der Sanierung ist die Auskleidung der drei Wasser-
kammern mit Edelstahl. In wenigen Wochen wird nun ein 
Meilenstein in der Sanierung erreicht sein. Dann werden die 
ersten beiden Kammern vollständig ausgekleidet und für die 
Inbetriebnahme bereit sein. 
 
Ebenfalls gestartet ist die Totalrevision der Ortsplanung. 
Dieses Projekt ist mit veranschlagten 150'000 Franken zwar 
weit weniger teuer, dafür aber viel zeitaufwendiger. Mit ei-
nem Abschluss ist erst in ein paar Jahren zu rechnen. Allein 
für das laufende Jahr sind sieben Sitzungen mit der Pla-
nungskommission sowie ein Dorfrundgang mit der Bevölke-
rung vorgesehen. Dieser wird voraussichtlich am 6. Juni 
2026 stattfinden. 
 
Weitere Projekte, die im Jahr 2026 angegangen werden sol-
len, sind die Sanierung der Strassen Sormatte und Gehren-
weg sowie die Neugestaltung des Kirchhofs. Gemeinderat 
 

 

Sanierung Reservoir schreitet voran – 
bald sind die ersten Kammern fertig 

ÄnZ im neuen Kleid 

Leicht zu erkennen, hat die Änzliger Zytig auf Anfang 
Jahr ein neues Aussehen erhalten. Der Fokus bei der 
Überarbeitung lag bei einer besseren Übersichtlichkeit 
und einer leichteren Handhabe fürs Gestalten der Zei-
tung. Der Inhalt ist wie gehabt und bildet dank der Zu-
schriften die Vielfältigkeit des Dorfes Nenzlingen ab. 

Blick in eine der Kammern des Reservoirs Änzlingerweid: 
Wände und Boden sind fertig verkleidet. Nun werden die 
Platten miteinander wasserdicht verschweisst. 
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Telefonnummern & Infos  
 

Gemeindeverwaltung   

Kirchgasse 8, 4224 Nenzlingen www.nenzlingen.ch Dienstag 14.00 – 17.00 Uhr 
Donnerstag  16.00 – 18.30 Uhr 

Vasella Lorenzo 
Gurtner Sinthia 

verwaltung@nenzlingen.ch 
Telefon 061 741 19 08 

Gemeindeverwaltung  

Erzer Jasmin 
Polizzi Andrea 

finanzen@nenzlingen.ch 
Telefon 061 741 19 08 

Finanzverwaltung 
- Kinder- & Jugendzahnpflege 

Kompetenzzentrum Bau 
Laufentaler Gemeinden 

kblg@duggingen.ch 
Telefon 061 756 99 07 

Bauverwaltung 
 

Schule Blauen schule@blauen.ch 
Telefon 061 763 07 92 

Kindergarten & Primarschule 

   

Gemeinderat   

Conrad Therese Mobile 079 602 11 13 Präsidentin 
- Allgemeine Verwaltung 

- Bildung 

- Finanzen & Steuern 

- Soziale Wohlfahrt 

- Öffentlichkeitsarbeit 

- Polizeiwesen 
- KESB Laufental 
- Gesundheit 

Guthauser Samuel Mobile 079 541 92 45 Vizepräsident 
- Feuerwehr & Zivilschutz 

- Hochbau 

- Raumplanung 
- Abfallbewirtschaftung 

Lack Patrick Mobile 079 261 60 39 Gemeinderat 
- Tiefbau, Wasser, Abwasser 

- Volkswirtschaft 

Amrein Ivo Mobile 079 675 02 05 Gemeinderat 
- Friedhof, Bestattungswesen 

- Kultur & Freizeit 

- Regionalverkehr 
- Natur- und Umweltschutz 

vakant   

   

Berichte und Informationen 
Wir veröffentlichen gerne Einsendungen von Vereinen und 
Privaten, die von allgemeinem Interesse sind. Zögern Sie 
nicht, schicken Sie uns Ihre Berichte per Post an die Ge-
meindeverwaltung oder an: verwaltung@nenzlingen.ch. 
 
Die nächste ÄnZ erscheint am 27. Februar 2026 
Redaktionsschluss: 19. Februar 2026

Inseratepreise in CHF 
 sw farbig 
A4 100 120 
A5 60 70 
A6 35 40 
A7 20 30 

 

mailto:verwaltung@nenzlingen.ch
mailto:finanzen@nenzlingen.ch
mailto:schule@blauen.ch
mailto:verwaltung@nenzlingen.ch
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Mitteilungen des Gemeinderats 
 
 

Gesuche für 
Gelegenheitswirtschaften 
 

Die Gemeinde ist für die Erteilung von Bewilli-
gungen zur entgeltlichen Abgabe von Speisen 
und Getränken an Anlässen in der Gemeinde 
zuständig. Die Gesuche werden jeweils für die 
nächstfolgende Sitzung des Gemeinderats 
traktandiert. Es kam mehrmals vor, dass die 
Gesuche erst wenige Tage vor dem Anlass bei 
der Gemeindeverwaltung eingereicht worden 
waren. Dies hat Mehraufwand zur Folge, da 
die Bewilligung mittels Präsidialverfügung er-
teilt werden muss. Dieser Mehraufwand muss 
zusätzlich verrechnet werden. Deshalb bittet 
die Gemeindeverwaltung um frühzeitiges Ein-
reichen der Gesuche – im Minimum vier Wo-
chen vor dem Anlass.  Gemeinderat 

 

Inserat  

  

Herzlichen Dank für das 
grosse Engagement 
 

Der Gemeinderat dankt ganz herzlich al-
len Einwohnern, welche die Vorweih-
nachtszeit mit ihrem Adventsfenster ver-
schönert haben. Mit ihren Bemühungen 
haben sie dazu beigetragen, eine feierli-
che Stimmung ins Dorf zu bringen. 
 
Herzlichen Dank auch an alle Dorfver-
eine, die mit ihrem grossen Engagement 
auch im vergangenen Jahr zu einer le-
bendigen Dorfgemeinschaft beigetragen 
haben.  
 Gemeinderat 
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Die Gemeindeverwaltung informiert 
 
 

Ausbildungsbeiträge (Stipendien und Ausbildungsdarlehen) 
 

Der Kanton Basel-Landschaft gewährt nach 
dem Grundsatz der Subsidiarität (das heisst 
die Kosten können weder durch Angehörige 
noch auf andere Weise aufgebracht werden) 
Ausbildungsbeiträge an folgende Ausbil-
dungsrichtungen nach abgeschlossener obli-
gatorischer Schulzeit und unter der Voraus-
setzung der Anerkennung der Ausbildungs-
stätte: 
 

• Berufslehren; 

• Fachhochschulen; 

• Fachschulen; 

• Höhere Fachschulen; 

• Maturitätsschulen; 

• Schulen für Allgemeinbildung; 

• Universitäten; 

• Vollzeitberufsschulen. 
 
Folgende Kategorien von Personen können 
sich um Ausbildungsbeiträge bewerben, so-
fern sie im Kanton Basel-Landschaft ihren sti-
pendienrechtlichen Wohnsitz haben: 
 

• Personen mit Schweizer Bürgerrecht ein-
schliesslich Auslandschweizer und Aus-
land¬schweizerinnen mit Baselbieter Bür-
gerrecht; 

• Personen ohne Schweizer Bürgerrecht mit 
einer kantonalen Niederlassungs-bewilli-
gung (Ausweis C) oder einer Aufenthalts-
bewilligung (Ausweis B) mit seit fünf Jah-
ren legalem Status in der Schweiz. 

 
Besondere Bestimmungen gelten für aner-
kannte Flüchtlinge und Personen mit EU-
/EFTA-Bürgerrecht (s. http://stipendien.bl.ch 
oder 061 552 79 99). 
 
Bewerbung / Formulare 
Gesuche um Ausrichtung von Ausbildungsbei-
trägen sind auf einem besonderen Formular, 
das bei der Abteilung Ausbildungsbeiträge, 
Rosenstrasse 25, 4410 Liestal (061 552 79 
99), bezogen werden kann, vollständig aus-

gefüllt innerhalb der vorgeschriebenen Frist (s. 
«Eingabefristen») der Steuerbehörde bei der 
Wohnsitzgemeinde der Eltern des Bewerbers  
einzureichen. Von dieser wird sie nach Kon-
trolle der Angaben auf der ersten Seite und 
Eintrag der elterlichen Steuerfaktoren auf der 
letzten Seite direkt an die erwähnte Adresse 
weitergeleitet. 
 
Beilagen 
Wer sich zum ersten Mal um Ausbildungsbei-
träge bewirbt, hat dem Anmeldeformular das 
Zeugnis der zuletzt besuchten Schule oder 
das zuletzt erworbene Abschlusszertifikat 
oder -diplom beizulegen. Besteht ein Lehr- 
oder Ausbildungsvertrag, so ist davon eben-
falls eine Kopie mit einzureichen. Zwingend ist 
auf dem Anmeldeformular die Sozialversiche-
rungsnummer anzugeben. 
 
Sind die Eltern der sich bewerbenden Person 
gerichtlich getrennt oder geschieden, so muss 
ein Auszug aus dem entsprechenden Urteil 
mit Angaben über eine allfällige Kindszuspre-
chung sowie über die gerichtlich bestätigten 
Kindsalimente beigelegt werden. 
 
Personen ohne Schweizer Bürgerrecht müs-
sen eine Kopie der Niederlassungsbewilligung 
beziehungsweise der Aufenthaltsbewilligung 
beifügen, anerkannte Flüchtlinge eine Kopie 
des sie betreffenden Asylentscheids mit Anga-
ben über die Kantonszuweisung. 
 
Bezieht sich das Erstgesuch auf eine Zweit-
ausbildung, also eine Ausbildung in einer an-
deren als der angestammten Berufsrichtung, 
so ist dies zudem der Kommission für Ausbil-
dungsbeiträge gegenüber schriftlich und be-
legt zu begründen. 
 
Eingabefristen 
Gestützt auf § 16 Absatz 2 des Gesetzes über 
Ausbildungsbeiträge werden für die Einrei-
chung der Gesuche folgende Termine festge-
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Die Gemeindeverwaltung informiert 
 
legt, wobei der Zeitpunkt der Einreichung bei 
der Wohnsitzgemeinde der Eltern massge-
blich ist: 
 
1. Auf den 28. Februar 2026 haben Gesuche 

für das Lehrjahr 2025/26 einzureichen: 
Berufslernende, die ihre Lehre im Sommer 
2025 angetreten haben, oder bisherige Be-
werber, die in einem Vorjahr ihre Lehre be-
gonnen haben. 

 
2. Auf den 30. April 2026 haben Gesuche ein-

zureichen: Schüler und Studierende, die 
ihre Ausbildung in den Monaten Januar, 
Februar, März oder April 2026 beginnen, 
oder bisherige Bewerber, die in einem Vor-
jahr in diesen Monaten mit ihrer Ausbildung 
begonnen haben. 

 
3. Auf den 31. August 2026 haben Gesuche 

einzureichen: Schüler und Studierende, die 
ihre Ausbildung in den Monaten Mai, Juni, 
Juli oder August 2026 beginnen, oder bis-
herige Bewerber, die in einem Vorjahr in 
diesen Monaten mit ihrer Ausbildung be-
gonnen haben. 

 
4. Auf den 31. Oktober 2026 haben Gesuche 

einzureichen: Schüler und Studierende, die 
ihre Ausbildung in den Monaten September, 
Oktober, November oder Dezember 2026 
beginnen, oder bisherige Bewerber, die in 

einem Vorjahr in diesen Monaten mit ihrer 
Ausbildung begonnen haben. 

5. Auf den 28. Februar 2026 haben Gesuche 
für das Lehrjahr 2026/27 einzureichen: Be-
rufslernende, die ihre Lehre im Sommer 
2026 antreten werden. 

 
Bei den angegebenen Daten handelt es sich 
um Endtermine für die Abgabe des Formulars 
bei der Wohnsitzgemeinde der Eltern bezie-
hungsweise des massgeblichen Elternteils; 
wir empfehlen dringend eine frühzeitige Ein-
reichung, da auf verspätete Anmeldungen 
nicht eingetreten werden kann. 
 
Bisherige Bezüger 
Da die Prüfung der Stipendienberechnung pro 
Ausbildungsjahr vorgenommen wird, müssen 
auch Personen, die im Vorjahr einen Ausbil-
dungsbeitrag zugesprochen erhalten haben, 
ein Erneuerungsgesuch stellen; es besteht 
kein Automatismus. 
 
Auskünfte und weitere Informationen 
Für Informationen wenden Sie sich bitte an die 
Abteilung Ausbildungsbeiträge (061 552 79 
99), Rosenstrasse 25, 4410 Liestal. Weitere 
aktuelle Hinweise zu Ausbildungsbeiträgen 
des Kantons Basel-Landschaft finden Sie un-
ter http://stipendien.bl.ch, die Mailadresse lau-
tet stipendien@bl.ch. 

  Bildungs-, Kultur- und Sportdirektion

 
Sirenentest «Allgemeiner Alarm» am 4. Februar 2026 
 

Am Mittwoch, 4. Februar 2026, findet der 
schweizweite Sirenentest statt. Um 13.30 Uhr 
wird in der ganzen Schweiz das Zeichen «All-
gemeiner Alarm», ein regelmässig auf- und 
absteigender Heulton von einer Minute Dauer, 
ausgelöst. Nach einer Pause von drei bis fünf 
Minuten erfolgt eine Wiederholung des Alarms. 
Zeitgleich wird eine Alarmmeldung über die In-
foplattform Alertswiss verbreitet. 
 
Wenn das Zeichen «Allgemeiner Alarm» aus-
serhalb der angekündigten Sirenenkontrolle 
ertönt, bedeutet dies, dass eine Gefährdung 
der Bevölkerung möglich ist. In diesem Fall ist 
die Bevölkerung aufgefordert Radio zu hören, 

die Anweisungen der Behörden zu befolgen 
und die Nachbarn zu informieren. 
 
Bei einem Ausfall der Sirenenfernsteuerung 
wird im Ernstfall die Feuerwehr aufgeboten. 
Diese aktiviert dann die Sirenen von Hand di-
rekt vor Ort. Eine Überprüfung der Handauslö-
sung wird vom Kanton jedes dritte Jahr ange-
ordnet. Nach 2023 besteht darum in diesem 
Jahr wieder die Verpflichtung, die Handauslö-
sungen der Sirenen zu überprüfen. Es wird so-
mit in sämtlichen Gemeinden des Kantons um 
13:45 Uhr erneut der „Allgemeine Alarm“ so-
wie nach drei bis fünf Minuten eine Wiederho-
lung ertönen. Gemeindeverwaltung



 

Die Gemeindeverwaltung informiert 
 

Informationen zur Hundehaltung 
 
Nachfolgend finden Sie einige Informationen 
zur Hundehaltung.  
 
An alle, die ihre Hunde angemeldet haben 
Sie erhalten in diesen Tagen zur Begleichung 
der Hundegebühren 2025 eine Rechnung mit 
Einzahlungsschein per Post zugestellt. Die 
Hundegebühren für das Jahr 2026 werden An-
fang 2027 in Rechnung gestellt. Die Höhe der 
Gebühren wurde von der Gemeindeversamm-
lung vom 18. November 2025 bei 140 Franken 
pro Jahr und Hund bestätigt. 
 
An alle, die neu Hunde halten 
Sie sind verpflichtet, Ihre Hunde von einem 
Tierarzt mit einem Mikrochip versehen zu las-
sen und den Hund der Gemeinde zu melden 
(Vorweis von Hundepass und Haftpflichtversi-
cherungsnachweis mit einer Schadende-
ckungssumme von mindestens drei Millionen 
Franken). Die Gebühr für die Anmeldung Ihres 
Hundes und die Abgabe einer Hundemarke 
(20 Franken) wird auf der Gemeindeverwal-
tung bar eingezogen. Der gesetzlich vorge-
schriebene Eintrag in der nationalen Daten-
bank AMICUS ist vom Hundehalter vorzuneh-
men. Erstmalige Hundehalter bitte vorgängig 
auf der Gemeinde melden, damit sie von der 
Gemeinde als Hundehalter in AMICUS einge-
tragen werden können und ihre Personen-ID 
erhalten. 
 
Halten potenziell gefährlicher Hunde  
Das Halten potenziell gefährlicher Hunde be-
darf einer Bewilligung des Kantonstierarztes. 
Zudem ist ein schriftlicher Sachkundenach-
weis zu erbringen. Die Bewilligung muss vor 
der geplanten Anschaffung eingeholt werden. 
Als potenziell gefährliche Hunde gelten: 
 

• Bullterrier 

• Staffordshire Bull Terrier 

• American Staffordshire Terrier 

• Rottweiler, Dobermann 

• Dogo Argentino 

• Fila Brasileiro 

• sowie Kreuzungen mit den genannten 
Hunderassen, die in Bezug auf die 

äussere Gestalt diesen Rassen und 
Kreuzungen ähnlich sind. 

 
Im Weitern gilt die Bewilligungspflicht auch für 
andere Hunde, die aufgrund ihres Verhaltens 
als potenziell gefährlich aufgefallen sind. Im 
Zweifelsfall entscheidet der Kantonstierarzt.  
 
An alle, die ihre Hunde weitergegeben ha-
ben oder deren Hunde verstorben sind 
Sie sind verpflichtet, die Weitergabe oder den 
Tod Ihrer Hunde der Gemeinde zu melden. 
Sie können dies der Gemeindeverwaltung te-
lefonisch oder per Mail mitteilen (061 741 19 
08, verwaltung@nenzlingen.ch). Die Meldung 
hat gemäss Gesetz innert 14 Tagen zu erfol-
gen. Wer dies versäumt hat, wird gebeten, 
dies sofort nachzuholen, damit nicht unnöti-
gerweise für das das ganze Jahr 2025 eine 
Gebührenrechnung ausgestellt wird. 
 
Impfung gegen Tollwut 
Die Schweiz ist seit 1999 Tollwut frei. Ein Ob-
ligatorium der Impfung für Hunde besteht in-
nerhalb der Schweiz nicht mehr. Bei Reisen 
ins Ausland ist eine Impfung für Hunde erfor-
derlich. 
 
Hundezucht 
Wer eine gewerbsmässige Hundezucht führt, 
hat der kantonalen Volkswirtschafts- und Ge-
sundheitsdirektion auf dem dafür vorgesehe-
nen Meldeformular gemäss Art. 101 und 102 
der eidgenössischen Tierschutzverordnung 
die notwendigen Angaben zum Zuchtbetrieb 
zu machen. 
 
Das Meldeformular ist auf der Gemeindever-
waltung oder bei der Volkswirtschafts- und 
Gesundheitsdirektion Basel-Landschaft, Vete-
rinärdienst, Gräubernstrasse 12, 4410 Liestal 
(061 552 20 00, veterinaer-dienst@bl.ch) zu 
beziehen. Die Zuständigkeit für die Erteilung 
von Hundezuchtbewilligungen liegt als Folge 
einer Gesetzesänderung nicht mehr beim Ge-
meinderat. Haben Sie Fragen, die Gemeinde-
verwaltung gibt Ihnen gerne Auskunft. 

Gemeindeverwaltung 
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Rückblick 
 
 

Racletteplausch „Chli stinke muess es“ 
 

Am Abend des 16. Januar 2026 
fand ein gemütlicher Raclette-
plausch im Gemeindesaal statt, 
der vom Frauenverein organisiert 
und durchgeführt wurde. Dank 
vorgängiger Reservation konnte 
der Anlass gut vorbereitet und er-
folgreich umgesetzt werden. Ne-
ben zahlreichen Gästen aus dem 
Dorf nahmen auch auswärtige 
Gäste am Anlass teil. 
 
In angenehmer Atmosphäre ge-
nossen die Anwesenden ein fei-
nes Raclette und nutzten die 

Gelegenheit zum geselligen Bei-
sammensein und zum Austausch. 
Der Frauenverein sorgte mit gros-
sem Engagement für einen rei-
bungslosen Ablauf und dankt den 
Besuchenden für die Geduld beim 
Warten auf die nächste Portion. 
 
Ein herzliches Dankeschön an 
alle Helferinnen und Helfer, wel-
che diesen wunderbaren Abend 
ermöglicht haben. Sowie an un-
sere Gemeinde für die Nutzung 
des Gemeindesaals. 

Frauenverein Nenzlingen 

 
 

Adventsfenster 2025 
 

Herzlichen Dank allen Mitwirkenden für die liebevoll gestalteten Adventsfenster, Dekorationen 
und feinen Verköstigungen, sowie allen Besuchern. Es ist schön, dass diese Tradition während 
der Adventszeit in unserem Dorf besteht. Frauenverein Nenzlingen 
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Rückblick 
 

Bäumlischniide 2025 
 

Das traditionelle «Bäumlischniide» fand am 
Samstag, 20. Dezember 2025, bei bestem 
Wetter und angenehmen Temperaturen auf 
der Obere Blatten statt. Auch in diesem Jahr 
fanden wieder viele Einheimische, Neuzuzü-
ger und Auswärtige den Weg und genossen 
das gemütliche Beisammensein. Das Beisam-
mensein wurde wie jedes Jahr durch eine 
feine Suppe, Glühwein, diverse Getränke und 
Kuchen abgerundet. 
 
Um 13 Uhr liefen dann endlich die Motorsägen 
an und die bereits ausgewählten Tannen-
bäume wurden abgeschnitten und von den 
neuen Besitzern in Empfang genommen.  Als 
Abschluss statteten uns um 14 Uhr der Sa-
michlaus und Schmutzli, für die zahlreich er-
schienen Kinder, einen Besuch ab und verteil-
ten Klaussäcklein. Anschliessend wurde wei-
terhin am Feuer zusammengesessen und der 
milde Wintertag in vollen Zügen genossen. 
Desto später der Nachmittag machten sich die 
ersten Besucher mit ihren ergatterten Weih-
nachtsbäumen gutgelaunt wieder auf den 
Nachhauseweg. 

 
Das zahlreiche Erscheinen und die vielen 
Fröhlichen Gesichter haben uns einmal mehr 
gezeigt das dieser Anlass sehr geschätzt wird 
und einen festen Platz in der Vorweihnachts-
zeit von Nenzlingen hat. 
 
An dieser Stelle möchten wir uns gerne bei al-
len Helfern bedanken, die am Anlass selbst 
oder uns mit einem Kuchen unterstützt haben. 
Ein grosses Dankeschön auch an Herrn Ste-
phan Bohrer, welcher sich die Zeit nahm, die 
Bäume abzuschneiden und sich für den Nach-
mittag zur Verfügung stellte. Zu guter Letzt ein 
Dankeschön an die Bürger- und Einwohnerge-
meinde von Nenzlingen, welche uns die Weih-
nachtsbäume gratis zur Verfügung stellen.  
 
An dieser Stelle wünschen wir allen Mitglie-
dern des Kulturverein Nenzlingen und Ein-
wohnern von Nenzlingen ein erfolgreiches 
Jahr 2026 mit bester Gesundheit. Wir freuen 
uns schon jetzt auf den nächsten Anlass und 
das gemütliche Beisammensein. 

Nenzlinger Kulturverein
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Veranstaltungshinweise 
 

 

Veranstaltung Veranstalter Datum 

   

Januar 

Arbeitstag «Bachmannhecke Natur- und Vogelschutzverein Sa 31. Januar 

 

Februar 

Gottesdienst Kirchgemeinde So 1. Februar 

Wageneinweihung Alpärösler Fr 6. Februar 

Nistkasten Putzen Natur- und Vogelschutzverein Sa 7. Februar 

Start Eltern-Kind-Treff Diana Vert Sa 7. Februar 

Gottesdienst Kirchgemeinde So 8. Februar 

Fasnacht Kulturverein Fr 13. Februar 

Gottesdienst Kirchgemeinde So 22. Februar 

    

März 

Mittagstisch Frauenverein Do 4. März 

Generalversammlung Natur- und Vogelschutzverein Fr 6. März 

Abstimmungen Einwohnergemeinde So 8. März 

Gottesdienst Kirchgemeinde So 8. März 

Suppentag Kirchgemeinde So 8. März 

Wald- und Weidputzete Natur- und Vogelschutzverein Sa 21. März 

Einwohnergemeindeversammlung Einwohnergemeinde Di 24. März 

Gottesdienst Kirchgemeinde So 29. März 
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Diverses 
 
 

Gemeinsam gestalten, gemeinsam weiterkommen 
 
Die Totalsperre der 
Bahnlinie im Lau-
fental ist abge-
schlossen. Für viele 
Menschen in der 
Region brachte die-
se Zeit Umstellun-
gen, neue Wege 
und zusätzliche Pla-
nung mit sich. 
Gleichzeitig hat sich 
eindrücklich ge-
zeigt, wie stark das 
Laufental ist, wenn 
wir gemeinsam 
handeln.  
 
Im Auftrag der Ge-
meinden haben wir uns früh und konsequent 
dafür eingesetzt, dass ein leistungsfähiger Er-
satzverkehr bereitsteht. Mit rund 400 Busfahr-
ten pro Tag sowie zusätzlichen Lotsen an 
zentralen Verkehrspunkten konnten wir tragfä-
hige Grundlagen schaffen, damit der Alltag 
auch während der Totalsperre funktionierte. 
Parallel dazu übernahmen wir eine aktive Füh-
rungs- und Koordinationsrolle in der Kommu-
nikation. Mit einer positiven, verständlichen 
und gut sichtbaren Kampagne lenkten wir den 
Fokus gezielt auf den Ersatzverkehr und die 
flankierenden Massnahmen. Unsere Bot-
schaften waren klar strukturiert, wiederer-
kennbar und wurden von der Bevölkerung 
breit wahrgenommen.  
 
Diese Kombination aus Organisation und 
Kommunikation zeigte Wirkung. Trotz anfäng-
licher Befürchtungen blieb der Verkehr insge-
samt ruhig, die Staus waren meist nicht länger 
als im Normalbetrieb. Viele wichen bewusst 
auf Velo, Roller oder andere Alternativen aus. 
Gleichzeitig entwickelte der Ersatzverkehr 
eine eigene Dynamik: Manche nutzten den 

Doppelstöcker ganz gezielt – einfach, um die-
ses besondere Erlebnis einmal selbst zu er-
fahren. Die Totalsperre wurde so für viele nicht 
nur zur Umstellung, sondern auch zu einer 
neuen Erfahrung im regionalen Alltag.  
 
Mit dem Ende der Totalsperre endet unser ge-
meinsamer Weg nicht. Die gewonnen Erfah-
rungen bilden eine wertvolle Grundlage für 
kommende Aufgaben. Wir bringen uns weiter-
hin aktiv in die Gestaltung der regionalen Ent-
wicklung ein, pflegen den Austausch mit Ge-
meinden, Partnern und Initiativen und leistet 
unseren Beitrag, damit sich das Laufental als 
Lebens- und Wirtschaftsraum nachhaltig wei-
terentwickelt. Die Totalsperre hat gezeigt, was 
möglich ist, wenn eine Region zusammen-
steht. Wir gehen diesen Weg gemeinsam wei-
ter. Wir danken der Bevölkerung im Laufental 
herzlich für ihr Verständnis, ihre Flexibilität 
und ihren konstruktiven Beitrag während die-
ser besonderen Zeit.  
 

Patrick Neuenschwander  
Standortförderer, Promotion Laufental 
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Abfallentsorgung 
 

Papier- und Karton-
sammlung 

Alle sauberen Papiere, Zeitun-
gen, Zeitschriften etc. und sau-
beren Karton möglichst klein 
gebündelt bereitstellen. 

Do 26. Februar 

  
  

Weitere Informationen 

Abfall verbrennen 
verboten! 

Privat Abfall zu verbrennen ist verboten. Sie gefährden sich und Ihre Nachbarn 
mit giftigen Substanzen. Das Verbrennen von Abfällen im Freien sowie in priva-
ten Feuern ist strafbar. 

Grüngut und  
Heckenschnitt 

Die Mulde für das Grüngut ist zurzeit eingezogen. Sie wird erst wieder im März 
aufgestellt. Heckenschnitt kann im Garten gesammelt und zweimal im Jahr zu 
Häcksel für den Kompost oder zum Mulchen im Gemüsegarten verwendet wer-
den. Der nächste Häckseldienst findet am 27. März statt. 

Kleider / Textilien Kleider und Textilien können weiterhin in den Texaid-Container bei der Sam-
melstelle Sormatte entsorgt werden. Der entsprechende Vertrag mit dem 
Dienstleister wurde auf 1. Januar 2026 erneuert. Die zu entsorgenden Textilien 
müssen tragbar und sauber sein. 

Tierkadaver Tierkadaver werden in der Kadaversammelstelle im Werkhof Aesch entsorgt 
(Langenhagstrasse 9). Es sind ausschliesslich die Kadaver von Kleintiere er-
laubt.  

    

Adressen 

KELSAG 
Liesberg 
 

Delsberstr. 2a 
4253 Liesberg 
 
Tel. +41 61 775 10 10 
www.kelsag.ch 

Mo – Do 

 

Mit Firmenkundenkarte 

07.45 – 11.30 Uhr 

13.30 – 16.30 Uhr 

13.30 – 17.00 Uhr 

  Sonn- und Feiertage geschlossen 

  Fr sowie vor Feiertagen 

 

Mit Firmenkundenkarte 

07.45 – 11.30 Uhr 

13.30 – 15.30 Uhr 

13.30 – 16.00 Uhr 

  Letzten Sa im Monat 08.30 – 12.30 Uhr 

    

Entsorgungscenter 
Laufen 

Güterstrasse 25 
4242 Laufen 
 
Tel. +41 61 763 08 88 
www.entsorgungscenter-laufen.ch 

Mo – Fr 07.30 – 11.45 Uhr 

13.15 – 17.15 Uhr 

 

http://www.entsorgungscenter-laufen.ch/

